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 Veröffentlicht am 30.09.1997

Norm

WEG 1975 §14 Abs3

Rechtssatz

Die Aufstellung einer allen Wohnungseigentümern zur Verfügung stehenden Wäschespinne im gemeinsamen Garten

geht über eine bloße Widmungsänderung beziehungsweise Benützungsregelung des Gartens hinaus und ist der

Veränderung beziehungsweise Verbesserung gemeinsamer Teile und Anlagen der Liegenschaft im Sinne des § 14 Abs 3

WEG zu unterstellen.
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